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zeit wrrrde auf 3 J. Festgesetzt. Das Urt. ist seir dem 13.07.2016
rechtskrältig.

Nachdem der Verurt. erneut straffällig gervorden und deshalb mit
Urt. d,es AG H./5. v. 15.06.2018 [...] wegen einer am 08.07.2016
begangenen vorsätzlichen Körperverletzullg und wegen eines am
31.08.2016 begangenen unerlaubren Besitzes yon Btm in nicht ge-
ringer Menge zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 J. 5 M., deren
Vollstreckung lviederum zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt
worden war, verlängerte das AG H./5. mit Beschl. v. 27 .10.2020 die
Bewährungszeit um 1 J. 6 M. auf insg. 4I.6M..

Am A6.07.2079 beging der Verurt. ein fahrlässiges Fahren ohne
Fahrerlaubnis und wurde deswegen mit Urt. des AG H./5. y.

08. 1 0.2020 [. . . ] zu einer Geldstrafe von 20 Ts. zu je 25 € verurteilt.
Das Urt. ist seit dem ßJA.2021 rechtskäftig.

Mir Vft. v. 13.04.2022beanragte die StA H., die StraFausserzung im
Hinblick auf die erneute Straffälligkeit v. 06.07 .2019 zuwiderrufen.
Vegen dieserTät und eines weiteren anhängigen Strafuerfahrens be-
stehe die Besorgnis, dass der Verurr. weitere Straftaten begehen werde.
Auch sei der Verurr. der o-Wohnsitzauflagen nie nachgekommen.

Das AG H./5. hörte den Verurt. mit Schreiben v. 21.07.2021 zun'
beantragten ]üZiderruF der Strafaussetzung zur Bewährung an. Da-
raufhin beantragre der Verurt. mit Schreiben seines Verteidigers v.

02.08.2022, ihm seinen Verteidiger analog S 140 Abs. 2 SIPO a.ls

Pfl ichwerteidiger beizuordnen.

Mit Beschi. v. 18.A8.2022 wies das AG H./5. den Anrrag auf Be-
stellung eines Pllichwerteidigers zurück. Zur Begründung verwies
es darauf, das3 hier der Bewährungswiderruf in Bezug auf eine
Gesamdreiheitsstrafe von 9 M. drohe, die sogar deutlich unrer der
Grenze von 1 J. einer zu erwartenden Freiheitsstrafe liege, ab der
im Erkenntnisverfahren i.d.R. ein Pflichrverteidiger zu besrellen
sei. Auch die Sach- und Rechtslage sei nichr als so schwierig zu
qualifizieren, dass ausnahmsweisc dic Mirwirkung €ines Verreidigers
als notwendig anzusehen sei, da die Prüfung e ine.s erwaigen \7ider-
rufs allein nach den Voraussetzungen des $ 56lSIGB erlolge und
nicht so schwierig sei, dass der Verurt. seine Rechte selbst nicht
wahrnehmen könne.

Gegen diesen Beschl. [...] legte derVerurt. mit anwaltlichem Schrei-
ben v. 25.08.2022, das am selbenTäg beimu4G.F1. einging, sofotige
Beschwerde ein. Diese begründere er zum einen damit, dass im Falle
eines lViderrufs auch der'Widerruf der Strafausserzung zur Bewäh-
rung in Bezug auf die gegen den Verurt. verhängte weitere Gesamt-
freiheimstrafe von 1 J. 5 M. drohe. Zudem werde der I/iderufsantrag
auf eine Nachverurteilung wegen eines Fahrlässigkeitsdeliktes nicht
einschlägiger Art mit einem geringen Schuldgehalt gesrüizr, was

in zahliosen VolistreckungsFjllen vergleichbarer Arr nichr zu einem
'W'iderruf 

führe. Daher könne nicht von einem rourinemäßigen und
e.infach gelagerten Vollstreckungsfall gesprochen werden.

II. Die fristgerecht eingelegte soforrige Beschwerde des Verurt. ist
gem. SS 142.\bs.7 S. 1, 311 SIPO zulässig und hat auch in der
Sache Erfolg.

In einem Strafuollstreckungsverfahren liegr enrspr. S 140
Abs. 2 SIPO ein Fail der notwendigen Verreidigung vor, wenn
die Schwere des Vollstreckungsfalls für den Verurt. besondere
Schwierigkeiten der Sach- und Rechrslage im Vollsrreckungs-
verfahren oder die Unfähigkeit des Verurt., seine Rechte
sachgemäß wahrzunehmen, dies gebieten (vgl. Meyer-Goß-
nerlSchmitt-S*A,64. Aufl.2A2l, S 140 Rr. 33, BeckOK-
StP O I Krawczy k, 44. Ed. Stand: 0 i.07. 2022, S 140 Rn. 5 I ;
OLG Celle, Beschl. v. 03.12.2019 - 2 \Ws 352, 3551 19, luris
Rn. 12; OLGKoblenz, Beschl. v.25.03.2019 -2Vs 156119,
juris Rn. 4). Dabei sind die Vorausserzungen einschränkend
duszulegen, da im Vollstreckungsverfahren grundsätzlich in

Notwendigkeit der Verteidigung wegen
vollstreckun gsrechtlicher 5chwierig keiten
stPo 5 140 Abs. 2

Die vollstreckungsrechtliche Lage ist schwierig analog
S 140 Abs. 2 StPö, wenn das Widerrufs- und Beschwerde-
verfahren in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Fragen
aufwirft, die Aktenkenntnis erfordern oder über die regel-
mäßig auftretenden Probleme hinausgehen (hier: Wider-
rufsantrag wegen eines nur wenige Tage vor Ablauf der ur-
sprünglichen Bewährungszeit begangenen Bagatelldelikts).

LG Halle, Beschl. v. 19.09.2022-3es1O4/22

Aus den Gründen: I. Gegen den Verurr. w.urde mit llrt. desAG
H./5. v. 06.10.2015 [...] rvegen vorsärzlicher Körperverlerzung in
zwei Fällen eine Gesamtfreiheitsstrale von 9 M. verhängt, deren
Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Bewlhrungs-
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deutlich geringerem Maße als im Erkenntnisverfahren ein

Bedürfnis für die Mirwirkung eines Verteidigers besteht' da

Tatschwere und Rechtsfolgen bereits feststehen (Schmitt,

a.a.O., OLG Cetle a.a.O., OLG Koblenza.a.O., s.a' BWffi,
Nichtannahmebeschl. v. O2.O5.2002 * 2 BvR 613102, iu'ris
Rn. 1l).

Nac[diesen Maßstäben liegt hier zwar nicht allein deswegen

ein Fall der norwendigen Verteidigung vor, weil sich das Ver-

fahren über den Bewährungswiderruf auf eine Freiheitsstrafe

von neun Monaten bezieht. Bei der Entscheidung, ob wegen

der Schwere des Vollstreckungsfalles ein Pfl ichwerteidiger
beizuordnen ist, hat die Dauer der nach einem Bewährungs-

widerrufzu vollstreckenden Strafe außer Betracht zu bleiben
(OLG Zweibrüchen,Beschl.v,22-,11.202I - I \qs 278121'
juris Rn. 7 m.w.N.). Selbst im Erkenntnisverfahren gilt i.U.

i.d.R. erst eine Straferwartung von I J. Freiheitsstrafe als

ausreichend schwere Rechtsfolge, um für sich genommen

die Beiordnung eines Verteidigers zu erfordern (vgl. Schmitt

a.a.O. Rn.23).

Maßgeblich ist hier vielmehr, ob die vollstreckungsrechtliche

Lage schwierig ist. Das ist dann der Fall, wenn das \Tiderrufs-
und Beschwerdeverfahren in tatsächlicher und rechtlicher
Hinsicht Fragen aufivirft, die Aktenkenntnis erfordern oder

über die regelmäßig auftretenden Probleme hinausgehen
(OLG Brandenburg, Beschl. v. 17.11.2021- 1 Vs l23l2l
(S), juris P.in.4; KG, Beschl. v.14.09.20A5 - 5 \7s 399105,
juris Rn. 8). Davon geht die Kammerhier allerdings aus. Zu
beachten ist, dass nach dem Antrag der StA der \Tiderrufder
Strafaussetzung auf die Begehung eines nicht einschlägigen,

fahrlässig und - vor Verlängerung der Bewährungszeit - nur

wenige Tage vorAblauf der ursprünglichen Bewährungszeit

begangenen Bagatelldelikts gestützt werden soil' Dabei ftihne
die erste Nachverurteilung wegen einer nur drei Täge nach

der zweitinstanzlichen Bewährungsverurteilung begangenen

einschiägigen Tat, nämlich einer vorsätzlichen Körperver-

letzung, sowie eines weiteren, nur wenige 'Wochen später

begangenen Verbrechens nur zu einer Verlängerung der Be-

währungszeir. Inwieweit das der jezigen Nachverurteilung zu

Grunde liegende Delikt denkbar geringen Gewichts * allein
oder unter Berücksichtigung der der ersten rechtskräftigen

Nachverurteilung zu Grunde liegenden Delikte - geeignet ist, I

die Ausgangsprognose in Frage zu stellen und auch, inwieweit
bei der Prognose, wie von der StA in den Raum gestellt, die

bisher noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen weiteren

gegen den Verurt. gefii:hrten Strafverfahren Berüclaichtigung

finden dürfen, ist eine Frage, die über das hinausgeht, was in
Verfahren wegen eines mögiichen Bewährungswiderrufs nach

S 56f SIGB regelmäßig zu prüfen ist. Es handelt sich um eine

in rechtlicher und'tatsächlicher Hinsicht schwierige Frage,

die Aktenkenntnis zum zeitlichen Ablauf der Ereignisse und
juristisches Fachwissen voraussetzt, das der Verurt. nicht hat.

_ Mitgeteilt vonRAJan-Robert Funck,Braunschweig.
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